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789 2010/066

Kanton Basel-Landschaft Landrat

Bericht der Petitionskommission an den Landrat

zur Petition der Evangelischen Allianz Basel: Nein zur Erotikmesse Extasia 

Vom 11. Februar 2010

1. Die Petition

Die Petition wurde mit 6'871 Unterschriften am 17. De-
zember 2009 der Landeskanzlei zuhanden des Land- und
des Regierungsrates überreicht und vom Landratsbüro am
14. Januar 2010 der Petitionskommission zur Vorberatung
zugewiesen.

Die Evangelische Allianz Basel mit Geschäftsstelle in
Therwil ist eine Sektion der Schweizerischen Evange-
lischen Allianz; ihr gehören jeweils rund 20 (vorwiegend
frei-)kirchliche Gemeinden und Werke an. 

In der Bittschrift wird darauf verwiesen, dass die Erotik-
messe Extasia bisher unter anderem im Raum Zürich
durchgeführt worden sei und dort deutliche Proteste und
Kundgebungen bewirkt habe, weshalb die Veranstalter die
Messe nun vom 27.-29. November 2009 im «liberaleren
Basel» (d.h. in der St. Jakob-Arena, also auf München-
steiner und somit Baselbieter Boden) durchgeführt hätten.

Die Petition fordert konkret, «dass in Zukunft für die
Durchführung der Erotikmesse Extasia in der St. Jakob-
Arena keine Bewilligung mehr erteilt wird und der Aus-
hang von sexistischen Plakaten verboten wird».

2. Beratungen in der Petitionskommission

2.1. Organisatorisches

Die Petitionskommission behandelte das Geschäft anläss-
lich ihrer Sitzung vom 2. Februar 2010 im Beisein ihres
juristischen Beraters Peter Guggisberg, Leiter Rechtsetz-
ung der Sicherheitsdirektion. Nebst einer zuvor eingehol-
ten schriftlichen Stellungnahme der Sicherheitsdirektion
hörte die Kommission je eine Delegation der Petent(inn)en
und der Verwaltung an.

* * *

2.2. Anhörung der Petenten

Die Petitionskommission hörte den Präsidenten der Evan-
gelischen Allianz Basel, Pfarrer Roger Rohner, an. Er
wurde begleitet von der Geschäftsführerin Astrid Ronchi,
Therwil.

Die Messe Extasia und die entsprechenden Werbeplakate
hätten gemäss ihren Ausführungen die Wertvorstellungen
vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger verletzt. Die grosse
Zahl der in kurzer Zeit gesammelten Unterschriften zeige
das Unbehagen vieler Menschen im Blick auf diese Art
von Messe.

Was bei bei den Petenten Anstoss erregt hat, sei vor al-
lem, wo ein solcher Anlass stattfindet. Die St. Ja-
kob-Arena sei auf staatlichem Boden gebaut und habe
somit einen zumindest halböffentlichen Charakter. Was in
solch einem Raum stattfindet, bekomme ein Stück weit
eine staatliche Rechtfertigung. So werde das Frauenbild,
das an dieser Messe verbreitet wird, salonfähig gemacht.
Sich in diesem Fall hinter der Gewerbefreiheit zu verste-
cken, sei Ausdruck mangelnder Zivilcourage von politi-
scher Seite.  Die Zahl der Sexsüchtigen und derer, die ein
krankhaftes Verhältnis zur Sexualität haben, sei stark
zunehmend. Es gehe in der Petition nicht um ein Verbot
von Prostitution oder von Sexshops. Aber mit einer sol-
chen Messe setze der Staat ein verkehrtes Zeichen im
Blick auf Jugend- und Familienpolitik. 

Als besonders stossend empfindet die Evangelische Alli-
anz die Plakatwerbung, die von den Veranstaltern initiiert
wurde. Den rechtlichen Einwänden der Verwaltung (s.
Abschnitt 2.3.) hält sie grundsätzliche Überlegungen ent-
gegen: Sei man überzeugt, dass eine solche Messe dazu
beiträgt, diskriminierende Frauenbilder zu verbreiten, dann
sollte deren Werbung auf öffentlichem Grund verboten
werden. Gemäss heutigem Recht könnte es nicht verbo-
ten werden, wenn eine Prostituierte sich nackt auf einem
Plakat mit Telefonnummer anbieten würde. Aber soweit
soll es nicht kommen, fordern die Petent(inn)en. Denn
damit würde nicht nur das Gewissen vieler Christen ver-
letzt, sondern ganz besonders auch die Gefühle der Musli-
me in unserem Land. Es gehöre zur Schweizer Tradition,
auf die Gefühle und Wertvorstellungen auch von Minder-
heiten Rücksicht zu nehmen.

Liberalität, wie sie in der Region Basel traditionell gelebt
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wird, heisse nicht, dass jeder tun kann, was er will. Libera-
lität habe etwas damit zu tun, dass man respektvoll mit
Andersdenkenden umgeht und diese nicht verletzen will.
Der Landrat solle, so die Forderung, Mut haben und ein
Zeichen setzen gegen ein diskriminierendes Frauenbild.

* * *

2.3. Stellungnahme der Sicherheitsdirektion

2.3.1. Schriftliche Stellungnahme zur Petition

In einem Schreiben vom 15. Januar 2010 verweist die
Vorsteherin der Sicherheitsdirektion, Regierungsrätin
Sabine Pegoraro, auf die regierungsrätliche Beantwortung
der Interpellation 2009/285 von Elisabeth Augstburger. Zu
den beiden spezifischen Anliegen der Petition äussert sie
sich wie folgt:

– Bewilligung: Messen unterliegen gemäss Bundesrecht
keiner Bewilligungspflicht. Deshalb könne eine Bewilli-
gung auch nicht nicht erteilt werden.

– Plakatwerbung: Den Plakataushang regelt die kan-
tonale Verordnung über Reklamen , allerdings nur soweit,1

als nicht Gemeinden eigene Bestimmungen über das
Reklamewesen erlassen. Die Verordnung sieht Plakat-
verbote aber nur vor zum Schutz der Verkehrssicherheit
oder des Orts- und Landschaftsbildes. Deshalb enthält sie
keine Bestimmungen über sexistische, rassistische o.ä.
Plakate. Gemeinden haben zum Teil eigene Reglemente,
die solche Bestimmungen enthalten können. Es sei al-
lerdings recht schwierig, im Einzelnen zu bestimmen, ob
ein Plakat die Grenzen unzulässiger sexistischer Darstel-
lungen erreiche oder nicht. Das zeige sich auch daran,
dass das Extasia-Plakat in Basel-Stadt – wo eine ent-
sprechende Verordnung ausdrücklich «Plakate mit Ge-
schlechter diskriminierendem Inhalt» verbietet und sogar
facettenreich umschreibt, was damit gemeint ist – überall
zu sehen gewesen sei. Anders wäre es, wenn strafrecht-
liche Bestimmungen verletzt wären, wie etwa das Verbot
der Pornografie gemäss Artikel 197 StGB; das sei im vor-
liegenden Zusammenhang aber nicht der Fall.

2.3.2. Anhörung in der Petitionskommission

Gerhard Mann, Leiter der Abteilung Bewilligungen, Frei-
heitsentzug und Soziales der Sicherheitsdirektion, erklär-
te, auch wenn die Messe nicht bewilligungspflichtig sei,
müssten sich die Veranstalter dennoch an den üblichen
rechtlichen Rahmen halten, also beispielsweise die Alters-
limiten respektieren. Die Messe habe die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung nicht gefährdet, also hätte sich
auch kein Einschreiten unter Berufung auf die polizeiliche
Generalklausel rechtfertigen lassen.

Aussenwirksam sei nur das Plakat gewesen, denn die
Messe habe niemand, der nicht wollte, besuchen müssen.
Erstaunlicherweise sei gegen die Plakatwerbung für die
regelmässig stattfindende Erotikmesse in Weil am Rhein,
die seit langem Jahr für Jahr in der ganzen Region zu
sehen sei, nie Protest laut geworden.

Wollten die Gemeinden für den Plakataushang nebst den
Vorgaben der kantonalen Reklameverordnung auch
moralisch-ethische Regeln aufstellen, müssten sie selber
ein entsprechendes Reglement erlassen.

* * *

2.4. Würdigung durch die Petitionskommission

2.4.1. Grundsätzliches

Die Petitionskommission würdigt das Engagement der
Petent(inn)en und hält es für wichtig, dass es Menschen
gibt, die den Mut haben, ihrem Missbehagen Ausdruck zu
verleihen. Sie respektiert die mit der Petition ausgedrückte
Haltung, glaubt aber, dass damit die Meinung einer Min-
derheit abgebildet werde.

2.4.2. Zur Forderung, die Messe nicht mehr zu bewil-
ligen

Die Kommission ist der Überzeugung, dass es nicht am
Landrat liege, beim Hallenvermieter Basel United Einfluss
zu nehmen auf die Art, wie er die Halle bewirtschaftet.
Auch dem Kanton Basel-Stadt als Baurechtgeber dürfte
wohl kaum ein solches Recht zustehen.

2.4.3. Zur Forderung, das Plakat zu verbieten

Die Meinungen über das Plakat für die Extasia ‘09 gingen
in der Kommission auseinander: Die einen haben es als
sehr störend empfunden, die anderen fühlten sich davon
völlig unbehelligt.

In der Kommission wurde festgestellt, die Sexualisierung
der Medien sei allgegenwärtig; in jeder Kioskauslage und
in Boulevardzeitungen gebe es wesentlich eindeutigere –
und dabei nicht nur frauen-, sondern auch männerdis-
kriminierende – Darstellungen als das Extasia-Plakat.

Für eine legal durchgeführte Veranstaltung sollte in der
Regel auch geworben werden dürfen. Allerdings zeigt die
Einschränkung der Alkohol- und Tabakreklame, dass
durchaus auch Werbung für legal erhältliche Waren ein-
geschränkt werden kann, sofern dafür ein ideelles Gut wie
der Jugendschutz höher gewichtet wird. Eine solche Ge-
wichtung auch im Hinblick auf Plakate wie jenes für die
Extasia vorzunehmen, steht allen Baselbieter Gemeinden
frei: Sie können entsprechende Vorschriften erlassen, die
über die kantonale Reklameverordnung hinausgehen.

Die Kommission ist nicht der Meinung, dass die Petition
als Anstoss für eine Gesetzesänderung dienen solle. Wer
an der heutigen Gesetzesgrundlage etwas ändern möch-
te, muss sich der entsprechenden Instrumente (Motion
oder Volksinitiative) bedienen.

Der von den Petent(inn)en angesprochenen unerfreuli-
chen Begleiterscheinungen einer solchen Erotikmesse ist
sich die Petitionskommission bewusst. Die beinahe alle
Lebensbereiche durchdringende Sexualisierung von Ge-
sellschaft und Medien hat unzweifelhaft auch negative
Folgen. Die Regierung und die Verwaltung müssen nach
Meinung der Petitionskommission mit dieser Thematik
sorgfältig umgehen. Allerdings birgt allein schon das Inter-
net wesentlich grössere Gefahren, als sie von Erotikmes-1 SGS 481.12

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2009/2009-285.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2009/2009-285.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2009/2009-285.pdf
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sen wie der Extasia und der entsprechenden Plakatwer-
bung ausgehen.

Die Petitionskommission beantragt dem Landrat einstim-
mig, die Petition zur Kenntnis zu nehmen. Mit 5:1 Stim-
men bei einer Enthaltung beantragt sie zudem die Über-
weisung der Petition zur Kenntnisnahme an den Regie-
rungsrat.

3. Antrag an den Landrat

://: Die Petitionskommission beantragt dem Landrat, die
Petition «Nein zur Erotikmesse Extasia» 

1. zur Kenntnis zu nehmen

2. dem Regierungsrat zur Kenntnisnahme zu über-
weisen.

Binningen, 11. Februar 2010

Für die Petitionskommission:
Agathe Schuler, Präsidentin

Beilage:
Petition «Nein zur Erotikmesse Extasia» (Begleitschreiben
und 1 Unterschriftenbogen)






